
bis 2,8 t zulässige 

Gesamtmasse

über 7,5 t zulässige 

Gesamtmasse

Wird das Fahrzeug ausschließlich 

im 50-km-Radius um den Betrieb 

(ab Gemeindegrenze) eingesetzt?

§1 Abs. 2 FPersV 

Transport von  Geräten, 

Materialien oder 

Maschinen, die der Fahrer 

für die Ausübung seines 

Berufes benötigt                 

oder

Ist im Fahrzeug ein 

Tachograph eingebaut?

§ 18 Abs. 1 Nr. 4 b FPersV  

Transport von  Geräten, 

Materialien oder Maschinen, die 

der Fahrer  für die Ausübung 

seines Berufes benötigt                                    

oder

Transport von Gütern, die 

im Betrieb handwerklich  

hergestellt oder  repariert 

wurden (oder werden 

sollen)                                    

oder

An- und Abtransport von Waren 

und Geräten, die im Handwerks- 

betrieb hergestellt oder repariert 

werden, einschließlich Abtransport 

von Abfallprodukten wie Bauschutt        

oder

Handelt es sich um einen 

entspr. ausgestatteten 

Verkaufswagen?

Handelt es sich um einen entspr. 

ausgestatteten Verkaufswagen?

Keine Pflicht                     

zur Einhaltung  und zum 

Nachweis von Lenk- 

und Ruhezeiten

Keine Pflicht                   

zur Einhaltung  und zum 

Nachweis von Lenk- und 

Ruhezeiten

Tageskontrollblätter            

(oder Fahrtenbuch) zur 

Aufzeichnung von Lenk- und 

Ruhezeiten, weitere 

Dokumente sind mitzuführen 

(siehe  weitere Informationen)

Keine Pflicht                                  

zur Einhaltung  und zum Nachweis 

von Lenk- und Ruhezeiten

Fahrtenschreiber  (analoger 

Tachograph) zur Aufzeichnung von 

Lenk- und Ruhezeiten (ggf. ist 

Tacho nachzurüsten, DigiTach ist 

freiwillig möglich) Kontrollscheibe 

muss eingelegt sein. Ggf. sind  

weitere Dokumente mitzuführen.

digitaler Tachograph                   

zur Aufzeichnung von Lenk- und 

Ruhezeiten (ggf. ist Tacho 

nachzurüsten),  Fahrerkarte ist zu 

stecken. Ggf. sind weitere 

Dokumente mitzuführen (siehe 

weitere Inf. zur Thematik)

Dieses Schaubild wurden mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Der ZDH kann jedoch keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen.  Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Potenziell nachweispflichtig ist jeder gewerbliche Gütertransport im Straßenverkehr, auch der Transport von Werkzeugen, Geräten etc. sowie Leerfahrten mit 

Transportfahrzeugen. Die Vorschriften gelten nicht für Privattransporte unter 7,5 t, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Transporte auf Betriebsgeländen.            

Vgl. auch: Fahrpersonalverordnung, EG-VO 561/2006, EWG-VO 3821/85 und "Hinweise zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr" (auf: www.bag.bund.de).             

Zusätzlich ist bei abhängig Beschäftigten (Arbeitnehmer) das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zu beachten.

Lenk- und Ruhezeiten für Kraftfahrer: Vorgeschriebene Aufzeichnungsmethoden und Ausnahmen für Handwerker

Ist das Fahrzeug erstmals nach Mai 2006 

zugelassen oder ist bereits ein digitaler 

Tachograph eingebaut? 

Stellt das Lenken des Fahrzeuges die 

Haupttätigkeit des Fahrers dar?

über 2,8 bis 3,5 t zulässige     

Gesamtmasse

über 3,5 bis 7,5 t zulässige 

Gesamtmasse

Stellt das Lenken des Fahrzeuges                             

die Haupttätigkeit des Fahrers dar?

Zulässige Gesamtmasse (ehem. zuläs. Gesamtgewicht) prüfen => wird ein Anhänger mitgeführt, ist dieser einzubeziehen.
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 (ZDH 2012, weitere Ausnahmen bestehen für andere Gewerbebereiche, z.B. Landwirte, Gartenbauer. Neue Ausnahme seit Ende 2009 für Unternehmen, die Straßen baulich warten und sanieren.)

Nein Ja 

Nein  
 (für  alle 

drei 
Optionen) 

Ja Nein Nein Ja Ja 

Ja 

digital 

analog 

Nein  
(für alle 

drei 
Optionen) 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

Seit Ende 2009: Einbeziehung von 
Auslieferungsfahrten in  Ausnahme auch 

oberhalb von 3,5 Tonnen im 50 km-Radius, 
soweit das Fahren nicht die Haupttätigkeit 
ist. S. "Hinweise zu den Sozialvorschriften 
im Straßenverkehr des BMVBS, BAG und 
Landesministerien", 2010, Nr. 6.7, S. 22)  


